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Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen 
der MDT travel underwriting GmbH für den führenden 
Versicherer HDI Global SE (VB MDT 2016-G)

I. Allgemeine Bestimmungen

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 13 gelten für alle Reiseversicherungen 
des durch die MDT travel underwriting GmbH vertretenen führenden Versicherers 
HDI Global SE und weiterer beteiligter Versicherer.

§ 1 Versicherte Reise/versicherte Personen

Versicherungsschutz besteht für die jeweils versicherte Reise der in der Buchungsbe-
stätigung/Rechnung namentlich genannten Personen oder den in der Buchungsbe-
stätigung/Rechnung festgelegten Personenkreis, sofern die Versicherungsprämie 
entrichtet wurde.

§ 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

1. In der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung beginnt der Versicherungsschutz mit 
dem Abschluss des Versicherungsvertrags und endet mit dem Reiseantritt.

2. In den übrigen Versicherungssparten

a)  beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der Reise und endet mit dem 
vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung der Reise;

b)  verlängert sich der Versicherungsschutz über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, 
wenn sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, die die versicherte 
Person nicht zu vertreten hat.

§ 3 Prämie

Die Prämie ist bei Buchung gegen Aushändigung der Buchungsbestätigung/Rech-
nung zu zahlen. Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die Zahlung 
vor Reiseantritt/Versicherungsbeginn geleistet wurde.

§ 4 Ausschlüsse

1. Kein Versicherungsschutz besteht,

a) für psychische Erkrankungen;

b)  bei Erkrankungen aufgrund psychischer Reaktion oder Befürchtung von Kriegs-
ereignissen, Unruhen, Terrorakten oder Flugunglücken.

2. Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
innere Unruhen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahme und sonstige Eingriffe von 
 hoher Hand.

3. Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die versicherte Person während der 
versicherten Reise überraschend von einem Kriegs- oder Bürgerkriegsereignis be-
troffen wird. Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach 
Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges. Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in 
Staaten, auf deren Gebiet zur Zeit der Einreise der versicherten Person bereits Krieg 
oder Bürgerkrieg herrscht oder wo dessen Ausbruch absehbar war. Sie gilt auch 
nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch 
ABC-Waffen.

§ 5 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

1. Die versicherte Person ist verpflichtet,

a)  alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte (Schadenminde-
rungspflicht);

b) den Schaden den Versicherern unverzüglich anzuzeigen;

c)  auf Verlangen der Versicherer jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls oder der Leistungspflicht der Versicherer und ihres Umfanges 
erforderlich ist, jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen, den 
Versicherungsnachweis (z. B. Buchungsbestätigung, Einzahlungsbeleg) sowie 
erforderliche Originalbelege und geeignete Nachweise einzureichen.

d)  auf Verlangen der Versicherer, sich durch einen von den Versicherern beauftrag-
ten Arzt untersuchen zu lassen.

e)  zur Prüfung, ob und ggf. in welchem Umfang ein bedingungsgemäßer Versiche-
rungsfall vorliegt, auf Verlangen der Versicherer Heilbehandler, Krankenanstalten, 
Pflegeheime und Pflegepersonen, andere Personenversicherer und gesetzliche 
Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behörden zur Auskunftser-
teilung zu ermächtigen und von ihrer Schweigepflicht den Versicherern gegen-
über zu entbinden.

2. Wird eine dieser allgemeinen oder der jeweils zusätzlichen Obliegenheiten vor-
sätzlich verletzt, sind die Versicherer von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind die Versicherer berechtigt, ihre 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens der ver-
sicherten Person entspricht. Die Versicherer bleiben insoweit zur Leistung verpflich-
tet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungsverpflichtung der Versicherer gehabt hat, es sei denn, dass die versicherte 
Person arglistig gehandelt hat.

§ 6 Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht der Versicherer dem Grunde und der Höhe nach festge-
stellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen.

2. Ist die Versicherungssumme in der Reise-Rücktrittskosten- und Reiseabbruch- Ver-
sicherung bei Eintritt des Versicherungsfalls niedriger als der Gesamtreisepreis, so 
haften die Versicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungs-
summe zum Gesamtreisepreis.

§ 7 Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsverletzungen bei An-
sprüchen gegen Dritte

1. Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen 
Dritte, so besteht, unbeschadet des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 
VVG, die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungs-
vertrag Kostenersatz geleistet wird, an die Versicherer schriftlich abzutreten.

2. Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat seinen bzw. ihren 
 Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
 Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
 Durchsetzung durch die Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person vorsätzlich die in 
den Ziffern 1 und 2 genannten Obliegenheiten, sind die Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten 
 erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind   
die Versicherer berechtigt, ihre Leistungen in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

4. Steht dem Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person ein Anspruch auf 
Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von 
Leistungen zu, für die die Versicherer auf Grund des Versicherungsvertrages Erstat-
tungsleistungen erbracht hat, sind die Ziffern 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

§ 8 Besondere Verwirkungsgründe, Verjährung

1. Die Versicherer sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn die versicherte  Person

a) den Versicherungsfall durch Vorsatz herbeigeführt hat;

b)  die Versicherer arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund 
oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind.

2. Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
versicherten Person bekannt war bzw. bekannt sein musste. Ist ein Anspruch bei den 
Versicherern angemeldet worden, ist die Verjährung solange gehemmt, bis der ver-
sicherten Person die Entscheidung der Versicherer zugegangen ist.

§ 9 Ansprüche gegen Dritte

1. Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang bis zur Höhe der 
geleisteten Zahlung auf die Versicherer über.

2. Sofern erforderlich, ist die versicherte Person verpflichtet, in diesem Umfang Er-
satzansprüche an die Versicherer abzutreten.

§ 10 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen

Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehendem Versicherungs-
schutz, d.h. soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Versiche-
rungen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies 
gilt auch dann, wenn in einem dieser Versicherungsverhältnisse ebenfalls eine 
 nachrangige Haftung vereinbart ist. Die Ansprüche der versicherten Person bleiben 
hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die versicherte Person den Versiche-
rungsfall MDT oder den von MDT vertretenen Versicherern, werden diese in Vorleis-
tung treten und den Versicherungsfall bedingungsgemäß regulieren  (Subsidiarität).

§ 11 Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz 
nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
 Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Ver-
einigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem 
nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

§ 12 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht

1. Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherungsnehmer ist 
das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz 
oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den führenden Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am 
Sitz des führenden Versicherers anhängig gemacht werden.

3. Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ist oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des führenden Versicherers zuständig.

4. Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.

Für alle auf der Buchungsbestätigung/Rechnung aufgeführten und dokumentierten Reisever siche rungen gelten die  
jeweiligen Bestimmungen der in diesem Druckstück enthaltenen Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen 
(VB MDT 2016-G). Inhalt und Umfang des jeweiligen Versicherungsschutzes ergeben sich aus den dort beschriebenen 
Versicherungsarten.
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§ 13 Anzeigen und Willenserklärungen

Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers, der versicherten Person 
und des führenden Versicherers bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail). 
Reise vermittler sind zur Entgegennahme nicht bevollmächtigt. Die Vertragssprache 
ist Deutsch.

II. Besondere Bestimmungen 
(abhängig vom vereinbarten Versicherungsumfang)

A. Reise-Rücktrittskosten-Versicherung

§ 1 Stornierung der Reise/Vermittlungsentgelt

Bei Nichtantritt der Reise erstatten die Versicherer 

a) die vertraglich geschuldeten Stornokosten;

b)  das dem Reisevermittler vertraglich geschuldete und in Rechnung gestellte Ver-
mittlungsentgelt bis max. 100,– Euro je Versicherungsfall, sofern der Betrag bei 
der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurde. Nicht versichert sind 
Entgelte, die dem Reisevermittler erst infolge der Stornierung geschuldet werden 
und sonstige Gebühren (z. B. Visagebühren o. ä.). Übersteigt das Vermittlungsent-
gelt den allgemein üblichen und angemessenen Umfang, können die Versicherer 
die Leistung auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

c)  den Einzelzimmerzuschlag, wenn eine versicherte Person, die zusammen mit 
einer anderen über uns versicherten Person ein Doppelzimmer gebucht hat, aus 
einem der in § 2 genannten Gründen die Reise stornieren muss. Die Versicherer 
erstatten der reisenden versicherten Person die Kosten für den Einzelzimmerzu-
schlag bzw. die anteiligen Kosten für das Doppelzimmer, die bei einer Komplett-
stornierung angefallen wären. Die Versicherer leisten höchstens bis zur Höhe der 
Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären.

§ 2 Versicherte Ereignisse/Risikopersonen

1. Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht 
zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst bzw. bei einzelnen versicherten Er-
eignissen eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem 
der nachstehenden Ereignisse betroffen wird:

a)  Tod, schwere Unfallverletzung oder unerwartete schwere Erkrankung der ver-
sicherten Person, ihres Ehepartners, ihres Lebensgefährten, ihrer Kinder, Eltern, 
Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder. Als unerwar-
tet gilt die Erkrankung, die nach Versicherungsbuchung erstmals auftritt. Ver-
schlechterungen bereits bestehender Erkrankungen gelten dann als unerwartet, 
wenn in den letzten sechs Monaten vor Versicherungsbuchung keine ärztliche 
Behandlung erfolgte; ausgenommen hiervon sind Kontrolluntersuchungen;

b)  unerwartete Impfunverträglichkeit der versicherten Person oder, im Falle gemein-
samer Reise, ihres Ehepartners, ihres Lebensgefährten, der minderjährigen Kinder 
oder Geschwister der versicherten Person oder der Eltern einer minderjährigen 
versicherten Person, sofern der Angehörige ebenfalls versichert ist; 

c)  Schwangerschaftskomplikationen einer versicherten Person oder, im Falle ge-
meinsamer Reise, des versicherten Lebensgefährten oder der versicherten Mutter 
einer minderjährigen versicherten Person;

d)  Schaden am Eigentum der versicherten Person oder, im Falle gemeinsamer Reise, 
einer der in § 2 Ziff. 1 a) genannten Angehörigen der versicherten Person infolge 
von Feuer, Leitungswasser, Elementarereignis oder vorsätzlicher Straftat eines 
Dritten, sofern der Schaden erheblich ist oder zur Schadenfeststellung die Anwe-
senheit des Versicherten notwendig ist. 

§ 3 Storno-Informations-Service

1. Der Storno-Informations-Service informiert die versicherte Person zu den Stornie-
rungsmöglichkeiten (wann storniert werden sollte), wenn die versicherte Person 
nach Buchung der Reise erkrankt, eine Unfallverletzung erleidet oder ein sonstiger 
Versicherungsfall eingetreten ist. Für die Nutzung des Informationsdienstes ist die 
unverzügliche Information über den eingetretenen Versicherungsfall sowie das Vor-
liegen des vollständig ausgefüllten Antrages nebst notwendigen Anlagen erforderlich.

2. Kann die versicherte Reise entgegen der Einschätzung des Storno-Informations-
Service doch nicht angetreten werden, gilt die Stornierung als unverzüglich, wenn 
sie zu dem Zeitpunkt erfolgt, an welchem die Reiseunfähigkeit feststeht.

3. Storniert die versicherte Person entgegen des Rates des Storno-Informations-Ser-
vice die Reise zunächst nicht und wird die Reise später aufgrund dieser Erkrankung, 
Unfallverletzungen oder einem sonstigen Versicherungsfall doch nicht angetreten, 
erstatten die Versicherer max. bis zur Höhe der Stornokosten, die bei unverzüglicher 
Stornierung angefallen wären.

§ 4 Verspäteter Reiseantritt

Die Versicherer erstatten die nachgewiesenen Mehrkosten der Hinreise sowie den 
anteiligen Reisepreis nicht genutzter Reiseleistungen vor Ort, wenn die Reise aus 
versichertem Grund verspätet angetreten wird. Erstattet werden die Mehrkosten 
entsprechend der ursprünglich gebuchten Art und Qualität bis zur Höhe der Storno-
kosten, die bei Nichtantritt der Reise angefallen wären.

§ 5 Ausschlüsse

Kein Versicherungsschutz besteht,

a) für psychische Erkrankungen, sowie Suchterkrankungen;

b)  bei Erkrankungen aufgrund psychischer Reaktion oder Befürchtung von Kriegs-
ereignissen, Unruhen, Terrorakten oder Flugunglücken;

c)  bei medizinischen Maßnahmen an nicht körpereigenen Organen und anderen 
Hilfsmitteln (z. B. Hörgeräte, Herzschrittmacher etc.);

d) für Visagebühren.

§ 6 Selbstbehalt

Sofern nicht anders vereinbart, trägt die versicherte Person in jedem Versicherungs-
fall einen Selbstbehalt von 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 
 jedoch 25,– Euro je Person / Objekt. 

Bei Versicherungsschutzprodukten ohne Selbstbehalt trägt die versicherte Person im 
Falle einer unerwarteten und schweren Erkrankung, die ambulant behandelt wird, 
einen Selbstbehalt von 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,– Euro 
je versicherte Person bzw. Objekt. Dieser Selbstbehalt entfällt, wenn eine vollstatio-
näre Krankenhausbehandlung erforderlich wird. Bei allen anderen Ereignissen wird 
kein Selbstbehalt berechnet.

§ 7 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

1. Die versicherte Person ist verpflichtet,

a)  nach Eintritt des Versicherungsfalls die Reise unverzüglich zu stornieren, um die 
Stornokosten niedrig zu halten und die Stornorechnung nebst Versicherungs-
nachweis im Original einzureichen;

b)  bei der Nutzung des Storno-Informations-Service unverzüglich über den einge-
tretenen Versicherungsfall zu informieren;

c)  schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, Schwangerschafts-
komplikationen und Impfunverträglichkeit durch ein ärztliches Attest nachzuwei-
sen;

d)  bei Verschlechterung von bestehenden Erkrankungen geeignete Nachweise über 
den Krankheitsverlauf und etwaige Behandlungen sowie Untersuchungen für 
den Zeitraum 6 Monate vor Versicherungsbuchung bis zum Eintritt des Scha-
denereignisses (Schadentag) einzureichen; 

e) zum Nachweis des versicherten Ereignisses auf Verlangen der Versicherer

 – eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzureichen;

 –  der Einholung eines fachärztlichen Attestes durch den Versicherer über die Art 
und Schwere der Krankheit sowie die Unzumutbarkeit zur planmäßigen Durch-
führung der Reise zuzustimmen und dem Arzt die notwendige Untersuchung 
zu gestatten;

f) im Todesfall eine Sterbeurkunde vorzulegen;

g) sämtliche sonstigen Schadenereignisse durch geeignete Nachweise zu belegen.

2. Bei Verletzung einer der vorgenannten Obliegenheiten gilt I § 5 Ziff. 2 entsprechend.

B. Reiseabbruch-Versicherung

§ 1 Versicherte Ereignisse/Risikopersonen

Versichert gelten die Ereignisse/Risikopersonen gemäß Teil A. § 2 Ziff. 1 a) – d).

§ 2 Nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen

Die Versicherer erstatten

a)  den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen vor Ort, sofern die 
Reise aus versichertem Grund vorzeitig abgebrochen wird;

b)  den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte Reiseleistungen, wenn die versicherte 
Person eine Reiseleistung vorübergehend nicht wahrnehmen kann, weil sie wegen 
unerwarteter schwerer Erkrankung oder schwerer Unfallverletzung stationär 
behandelt werden muss.

§ 3 Mehrkostenversicherung 
(Außerplanmäßige Beendigung/Unterbrechung einer Reise)

1. Die Versicherer erstatten unter den genannten Voraussetzungen

a)  die zusätzlichen Rückreisekosten bei nicht planmäßiger Beendigung der Reise 
aus versichertem Grund;

b)  die zusätzlichen Rückreisekosten, wenn die versicherte Person infolge der Ver-
spätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden ein An-
schlussverkehrsmittel versäumt und deshalb die Heimreise verspätet fortsetzen 
muss;

c)  notwendige, nachgewiesene und angemessene Mehrkosten für Verpflegung und 
Unterkunft bis zu 100,– Euro je Versicherungsfall, die durch Ereignisse gemäß 
der Ziffern a) und b) verursacht wurden;

d)  Mehrkosten der außerplanmäßigen Rückreise oder des verlängerten Aufenthal-
tes infolge eines Elementarereignisses am Urlaubsort oder Wohnort, wenn des-
wegen die Reise nicht planmäßig beendet werden kann oder die Anwesenheit 
der versicherten Person an ihrem Wohnort zwingend erforderlich ist;

e)  die zusätzlichen Kosten für die Unterkunft, wenn die versicherte Person oder 
eine mitreisende Risikoperson aufgrund schwerer Unfallverletzung oder uner-
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warteter schwerer Erkrankung reiseunfähig wird und deshalb die Reise nicht 
planmäßig beenden kann

 –  bis zu 1.500,– Euro je Versicherungsfall, sofern sich eine mitreisende Risiko-
person in stationärer Behandlung befindet,

 –  bis zu 500,– Euro je Versicherungsfall, sofern eine ambulante Behandlung der 
versicherten Person oder einer mitreisenden Risikoperson erfolgt;

f)  Nachreisekosten zum Wiederanschluss an die Reisegruppe, wenn die versicherte 
Person der gebuchten Rundreise (auch Kreuzfahrt) aus versichertem Grund vorü-
bergehend nicht folgen kann, höchstens jedoch den anteiligen Reisepreis der 
noch nicht genutzten Reiseleistungen vor Ort.

2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz gemäß 1 a) – f) ist, dass die entspre-
chenden Reiseleistungen (Unterkunft, Rückreise) mit gebucht und mitversichert 
 wurden. Bei der Erstattung der Kosten wird auf die ursprünglich gebuchte Art und 
Qualität abgestellt.

§ 4 Ausschlüsse

Kein Versicherungsschutz besteht,

a) für psychische Erkrankungen, sowie Suchterkrankungen;

b)  bei Erkrankungen aufgrund psychischer Reaktion oder Befürchtung von Kriegs-
ereignissen, Unruhen, Terrorakten oder Flugunglücken;

c)  bei medizinischen Maßnahmen an nicht körpereigenen Organen und anderen 
Hilfsmitteln (z. B. Hörgeräte, Herzschrittmacher etc.);

d) für Visagebühren.

§ 5 Selbstbehalt

Sofern nicht anders vereinbart, trägt die versicherte Person in jedem Versicherungs-
fall einen Selbstbehalt von 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 
 jedoch 25,– Euro je Person / Objekt. 

Bei Versicherungsschutzprodukten ohne Selbstbehalt trägt die versicherte Person im 
Falle einer unerwarteten und schweren Erkrankung, die ambulant behandelt wird, 
einen Selbstbehalt von 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 25,– Euro 
je versicherte Person bzw. Objekt. Dieser Selbstbehalt entfällt, wenn eine vollstatio-
näre Krankenhausbehandlung erforderlich wird. Bei allen anderen Ereignissen wird 
kein Selbstbehalt berechnet.

§ 6 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

Es gelten die Regelungen gemäß A. § 7 Ziff 1 c) - g) und Ziff. 2.

D. Reise-Krankenversicherung

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Die Versicherer leisten Entschädigung bei auf der Reise akut eintretenden Krankheiten 
und Unfällen für die Kosten der Heilbehandlung im Ausland sowie der Krankentrans-
porte und der Überführung bei Tod. Als Ausland gilt nicht das Land, in dem die ver-
sicherte Person ihren ständigen Wohnsitz hat, sowie die Bundesrepublik Deutschland.

§ 2 Heilbehandlungen im Ausland

1. Die Versicherer erstatten die Kosten der im Ausland notwendigen Heilbehandlun-
gen, die von Ärzten durchgeführt oder verordnet werden. Dazu gehören insbesondere

a) stationäre Behandlungen im Krankenhaus einschließlich Operationen;

b) ambulante Heilbehandlungen;

c) Arznei-, Heil- und Verbandmittel;

d)  schmerzstillende Zahnbehandlungen einschließlich Zahnfüllungen in einfacher 
Ausfertigung sowie Reparaturen von Zahnersatz und Zahnprothesen bis zu ins-
gesamt 250,– Euro je Versicherungsfall;

e)  Hilfsmittel (z. B. Gehhilfen, Miete eines Rollstuhls, Prothesen), sofern sie auf-
grund eines Unfalls oder einer Krankheit erstmals notwendig werden, bis zu 
insgesamt 250,– Euro je Versicherungsfall.

2. Die Versicherer erstatten die Kosten der Heilbehandlung bis zum Tag der Trans-
portfähigkeit, sofern der Krankenrücktransport bis zum Ende der versicherten Reise 
wegen Transportunfähigkeit der versicherten Person nicht möglich ist.

3. Die versicherte Person erhält bei medizinisch notwendiger vollstationärer Heil-
behandlung im Ausland anstelle des Kostenersatzes wahlweise ein Krankenhaus-
tagegeld von 50,– Euro pro Tag, maximal für 30 Tage ab Beginn der stationären 
Behandlung. Das Wahlrecht ist unverzüglich bei Beginn der stationären Behandlung 
gegenüber den Versicherern/der Notrufzentrale auszuüben.

4. Versicherte Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland erhalten abwei-
chend von § 1 auch bei Reisen innerhalb Deutschlands ein Krankenhaustagegeld 
gemäß § 2 Ziff. 3.

5. Muss ein mitversichertes Kind bis einschließlich 12 Jahre stationär behandelt 
werden, erstatten die Versicherer die Kosten für die Unterbringung einer Begleitper-
son im Krankenhaus (Rooming In).

6. Telefonkosten zur Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale werden bis zu 25,– Euro 
je Versicherungsfall erstattet.

§ 3 Krankentransporte/Überführung

Die Versicherer erstatten die Kosten für

a)  den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankenrücktransport aus dem Aus-
land und Deutschland an den Wohnort der versicherten Person bzw. in das dem 
Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus;

b)  Krankentransporte zum stationären Aufenthalt in das Krankenhaus im Ausland 
und zurück in die Unterkunft am Urlaubsort;

c)  die Überführung zum Bestattungsort aus dem Ausland oder Deutschland oder 
die Bestattung im Ausland.

§ 4 Ausschlüsse/Einschränkungen

Nicht vom Versicherungsschutz umfasst sind

a) Heilbehandlungen, die ein Anlass für den Reiseantritt waren;

b)  Heilbehandlungen, bei denen der versicherten Person bei Reiseantritt bekannt 
war, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise aus medizinischen Grün-
den stattfinden mussten;

c)  Heilbehandlungen, aufgrund von Verschlechterungen bereits bestehender Er-
krankungen, soweit sie vor Reiseantritt vorhersehbar waren;

d) Hypnosen, psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlungen;

e) Massagen, Fangoanwendungen, Akupunktur;

f)  Zahnbehandlungen und Aufwendungen für Hilfsmittel und Prothesen, die über 
den Umfang gemäß § 2 Ziffern 1 d) und e) hinausgehen;

g)  Unfall- oder Krankheitskosten, deren (Mit-)Ursache Alkoholeinfluss oder Drogen-
missbrauch sowie Missbrauch von Rausch-/Betäubungsmittel, Schlaftabletten 
oder sonstigen narkotischen Stoffen ist;

h) Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung.

§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

1. Die versicherte Person ist verpflichtet,

a)  vor Beginn einer stationären Heilbehandlung sowie vor Durchführung von Kran-
kenrücktransporten unverzüglich Kontakt zur Notrufzentrale aufzunehmen;

b)  den Versicherern die Rechnungsoriginale oder Zweitschriften mit einem Original-
erstattungsstempel eines anderen Leistungsträgers über die gewährten Leistungen 
vorzulegen; diese werden Eigentum der Versicherer.

2. Bei Verletzung einer der vorgenannten Obliegenheiten gilt I § 5 Ziff. 2 entsprechend.

§ 6 Selbstbehalt

Sofern nicht anders vereinbart, trägt die versicherte Person einen Selbstbehalt von 
100,– Euro je Versicherungsfall. Bei Versicherungsschutzprodukten ohne Selbstbe-
halt entfällt dieser vollständig.

E. 24h-Notfall-Assistance

§ 1 Gegenstand der Versicherung

Die Versicherer erbringen durch die bevollmächtigte 24h-Notrufzentrale Beistands-
leistungen in den nachstehenden Notfällen, die der versicherten Person während 
der Reise zustoßen.

§ 2 Krankheit/Unfall

1. Medizinische Versorgung im Reiseziel

a)  Die Notrufzentrale informiert auf Anfrage vor und während der Reise über die 
Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und benennt, falls möglich, einen Deutsch 
oder Englisch sprechenden Arzt.

b)  Benötigt die versicherte Person Arzneimittel, die ihr auf der Reise abhanden ge-
kommen sind, übernimmt die Notrufzentrale die Beschaffung und den Versand 
der Ersatzpräparate. Die Kosten der Präparate sind von der versicherten Person 
binnen eines Monats nach Rechnungsstellung zurückzuerstatten.

2. Krankenhausaufenthalt

Bei stationärer Behandlung der versicherten Person in einem Krankenhaus erbringt 
die Notrufzentrale folgende Leistungen:

a) Betreuung

  Die Notrufzentrale stellt bei Bedarf über einen von ihr beauftragten Arzt den 
Kontakt zum jeweiligen Hausarzt sowie zu den behandelnden Krankenhausärz-
ten her und sorgt für die Übermittlung von Informationen zwischen den beteilig-
ten Ärzten.

b) Krankenbesuch

  Sofern gewünscht, organisiert die Notrufzentrale die Reise einer der versicherten 
Person nahe stehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und von 
dort zurück zum Wohnort, sofern der Krankenhausaufenthalt voraussichtlich län-
ger als fünf Tage dauert. Die Kosten der Beförderung übernehmen die Versiche-
rer.
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c) Kostenübernahmegarantie und Abrechnung

  Die von den Versicherern bevollmächtigte Notrufzentrale gibt gegenüber dem 
Krankenhaus eine erste Kostenübernahmegarantie bis zu 15.000,– Euro ab. Sie 
übernimmt namens und im Auftrag der versicherten Person die Abrechnung mit 
den zuständigen Kostenträgern. Soweit diese die von den Versicherern gezahlten 
Beträge nicht übernehmen, sind sie von der versicherten Person binnen eines 
Monats nach Rechnungsstellung an die Versicherer zurückzuzahlen.

3. Krankenrücktransport

Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisiert die Notrufzentrale den 
Krankenrücktransport der versicherten Person mit medizinisch adäquaten Transport-
mitteln (einschließlich Ambulanzflugzeugen) an den Wohnort der versicherten Person 
oder in das dem Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus.

§ 3 Tod

Stirbt die versicherte Person während der Reise, organisiert die Notrufzentrale auf 
Wunsch der Angehörigen die Bestattung im Ausland oder die Überführung der ver-
storbenen Person zum Bestattungsort.

§ 4 Such-, Rettungs- und Bergungskosten

Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie deswegen gesucht, geret-
tet oder geborgen werden, erstatten die Versicherer die Kosten bis zu 5.000,– Euro.

§ 5 Verlust von Reisezahlungsmitteln, Reisedokumenten und Reisegepäck

1. Kommt die versicherte Person in eine finanzielle Notlage, weil ihre Reisezahlungs-
mittel abhanden gekommen sind, stellt die Notrufzentrale den Kontakt zur Haus-
bank her und unterstützt diese bei der Übermittlung des zur Verfügung gestellten 
Betrags. Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank innerhalb von 24 Stunden nicht 
möglich, stellen die Versicherer der versicherten Person ein Darlehen bis zu 1.500,– 
Euro zur Verfügung. Das Darlehen ist binnen eines Monats nach Beendigung der 
Reise an die Versicherer zurückzuzahlen.

2. Bei Verlust von Kredit- oder EC- bzw. Maestro-Karten hilft die Notrufzentrale bei 
der Sperrung der Karten. Die Notrufzentrale haftet jedoch nicht für den ordnungsge-
mäßen Vollzug der Sperrung und für etwaig entstehende Vermögensschäden.

3. Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die Notrufzentrale bei der Ersatzbeschaf-
fung.

4. Bei Verlust von Reisegepäck ist die Notrufzentrale bei dessen Auffindung behilf-
lich.

§ 6 Strafverfolgungsmaßnahmen

Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die Notrufzentrale 
bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dolmetschers behilflich. Die Versicherer 
verauslagen Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten bis zu 3.000,– Euro sowie 
ggf. eine Strafkaution bis zu 10.000,– Euro je Versicherungsfall. Die verauslagten 
Beträge sind spätestens drei Monate nach Auszahlung an die Versicherer zurückzu-
erstatten.

§ 7 Übermittlung von Informationen/Reiseruf

1. Auf Anfrage der versicherten Person informiert die Notrufzentrale über die nächst-
gelegene diplomatische Vertretung (Anschrift und telefonische Erreichbarkeit) sowie 
über Reisewarnungen und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes der Bundes-
republik Deutschland.

2. Bei Änderungen im Reiseablauf oder bei einer aktuellen Notlage der versicherten 
Person bemüht sich die Notrufzentrale auf deren Wunsch um die Informationswei-
tergabe an Dritte.

3. Wenn die versicherte Person während der Reise nicht erreicht werden kann, be-
müht sich die Notrufzentrale um einen Reiseruf. Die Kosten hierfür übernehmen die 
Versicherer.

§ 8 Umbuchungen

Die Notrufzentrale ist bei Umbuchungen behilflich, wenn die versicherte Person

a)  ein gebuchtes Verkehrsmittel versäumt oder es zu Verspätungen bzw. Ausfällen 
gebuchter Verkehrsmittel kommt;

b) wegen eines Notfalls die Rückreise außerplanmäßig antritt;

c)  wegen Überbuchung des Beförderungsmittels die gebuchte Reise nicht wie ge-
plant antreten oder fortsetzen kann.

§ 9 Psychologische Hilfestellung

Gerät die versicherte Person während der Reise in eine akute Notsituation, in der sie 
psychologischen Beistand benötigt, leistet die Notrufzentrale telefonisch eine erste 
psychologische Hilfestellung.

§ 10 Betreuung und Rückholung minderjähriger Kinder

Kann ein mitreisendes minderjähriges Kind wegen Tod, schwerer Unfallverletzung 
oder unerwarteter schwerer Erkrankung einer mitversicherten und das Kind betreu-
enden Person nicht mehr betreut werden, organisiert die bevollmächtigte Notruf-
zentrale die Betreuung des Kindes sowie die Rückreise zum Wohnort. Die Kosten 
hierfür übernehmen die Versicherer.

§ 11 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

1. Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Beistandsleistungen in Not-
fällen und bei stationärem Krankenhausaufenthalt im Urlaubsland unverzüglich 
Kontakt zur Notrufzentrale aufzunehmen.

2. Bei Verletzung einer der vorgenannten Obliegenheiten gilt I § 5 Ziff. 2 entspre-
chend. 

F. Reisegepäck-Versicherung

§ 1 Versicherte Sachen

Zum versicherten Reisegepäck zählen alle Sachen des persönlichen Reisebedarfs der 
versicherten Person, einschließlich Geschenke und Reiseandenken.

§ 2 Gegenstand der Versicherung

1. Mitgeführtes Reisegepäck

Die Versicherer leisten Entschädigung, wenn mitgeführtes Reisegepäck abhanden-
kommt oder beschädigt wird, und zwar durch Straftat eines Dritten, Unfall eines 
Transportmittels, Feuer, Explosion oder Elementarereignisse.

2. Aufgegebenes Reisegepäck

Die Versicherer leisten Entschädigung

a)  wenn aufgegebenes Reisegepäck abhandenkommt oder beschädigt wird, wäh-
rend es sich im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, einer Gepäckauf-
bewahrung oder eines Beherbergungsbetriebes befindet;

b)  für notwendige Ersatzkäufe bis zu 250,– Euro je Versicherungsfall, wenn aufge-
gebenes Reisegepäck den Bestimmungsort wegen verzögerter Beförderung nicht 
am selben Tag wie die versicherte Person erreicht. Versichert sind Ersatzkäufe, 
die notwendig sind, um die Reise fortzuführen.

§ 3 Ausschlüsse/Einschränkungen

1. Nicht versichert sind

a)  Geld, Wertpapiere, Fahrkarten und Dokumente aller Art mit Ausnahme von amt-
lichen Ausweisen und Visa;

b) Vermögensfolgeschäden.

2. Einschränkungen des Versicherungsschutzes

a)  Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte und Prothesen sowie Mobiltelefone jeweils 
samt Zubehör sind bis zu 100,– Euro versichert;

b)  EDV-Geräte und Software einschließlich des jeweiligen Zubehörs sind bis insge-
samt 250,– Euro versichert;

c)  Video- und Fotoapparate einschließlich Zubehör sowie Schmucksachen und 
Kostbarkeiten sind als aufgegebenes Reisegepäck nicht versichert. Als mitge-
führtes Reisegepäck sind diese Gegenstände bis max. 500,– Euro je Versiche-
rungsfall versichert.

d)  Sportgeräte einschließlich Zubehör sind bis max. 150,– Euro versichert, sofern 
sie sich in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden.

e)  Geschenke und Reiseandenken sind insgesamt bis zu 10 % der Versicherungs-
summe versichert.

f)  Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während des Zeltens und 
Campings besteht nur auf offiziell eingerichteten Campingplätzen.

g)  Reisegepäck ist in einem abgestellten Kraftfahrzeug und daran angebrachten 
Behältnissen nur dann versichert, wenn das Kraftfahrzeug bzw. die Behältnisse 
durch Verschluss gesichert sind und der Schaden zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
eintritt. Bei Fahrtunterbrechungen, die nicht länger als jeweils zwei Stunden 
dauern, besteht zu jeder Uhrzeit Versicherungsschutz.

3. Führt die versicherte Person den Schaden grob fahrlässig herbei, so sind die 
 Ver sicherer berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens der 
 ver sicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

§ 4 Höhe der Entschädigung

Im Versicherungsfall ersetzen die Versicherer bis zur Höhe der Versicherungssumme für

a)  abhanden gekommene oder zerstörte Sachen den Betrag, der allgemein erfor-
derlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte anzuschaffen, abzüglich eines 
dem Zustand der versicherten Sache (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entspre-
chenden Betrages (Zeitwert);

b)  beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten und ggf. eine verbleibende 
Wertminderung, höchstens jedoch den Zeitwert;

c) Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert;

d) amtliche Ausweise und Visa die amtlichen Gebühren der Wiederbeschaffung.

§ 5 Zusätzliche Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

1. Die versicherte Person ist verpflichtet, Schäden durch strafbare Handlungen un-
verzüglich der nächstzuständigen oder nächsterreichbaren Polizeidienststelle unter 
Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen, sich dies be-
stätigen zu lassen und den Versicherern hierüber eine Bescheinigung einzureichen. 
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2. Schäden an aufgegebenem Reisegepäck sind dem Beförderungsunternehmen, 
dem Beherbergungsbetrieb bzw. der Gepäckaufbewahrung unverzüglich zu melden. 
Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind nach der Entdeckung unverzüglich und 
unter Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, spätestens innerhalb von sieben 
Tagen nach Aushändigung des Reisegepäckstücks, schriftlich anzuzeigen (Textform 
ist ausreichend). Den Versicherern sind entsprechende Bescheinigungen vorzulegen.

3. Bei Verletzung einer der vorgenannten Obliegenheiten gilt I § 5 Ziff. 2 entsprechend.

§ 6 Selbstbehalt

Sofern nicht anders vereinbart, trägt die versicherte Person einen Selbstbehalt von 
100,– Euro je Versicherungsfall. Bei Versicherungsschutzprodukten ohne Selbstbe-
halt entfällt dieser vollständig.

Die komplette Abwicklung, Vertrags- und Schadenbearbeitung erfolgt für den 
 führenden Versicherer HDI Global SE und weitere beteiligte Versicherer durch die:

MDT travel underwriting GmbH 
Daimlerstr. 1 K
63303 Dreieich
Tel.: +49 (0) 6103 70649-150
Fax: +49 (0) 6103 70649-201
E-Mail: info@mdt24.de

Glossar 
zu Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen der MDT travel 
underwriting GmbH für die HDI Global SE und weitere beteiligte Ver-
sicherer (VB MDT 2016-G) 

Ausland

Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die versicherte Person 
einen ständigen Wohnsitz hat oder in dem sich die versicherte Person regelmäßig 
länger als 3 Monate im Jahr aufhält. Für den Abschluss der Versicherung ist nicht 
die Staatsangehörigkeit der versicherten Person ausschlaggebend sondern der 
 Abschlussort Deutschland. Auch für nicht in Deutschland gebuchte Reisen besteht 
Versicherungsschutz.

Ausweispapiere

Ausweispapiere sind amtliche Dokumente, mit denen man seine Identität nachwei-
sen kann, z. B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein etc. Ausweispapiere sind 
generell Eigentum des jeweiligen ausgebenden Staates bzw. Landes. Ersetzt werden 
die amtlichen Gebühren für die Wiederbeschaffung von Ausweispapieren.

Elementarereignis

Elementarereignisse werden durch Naturgewalten ausgelöst. Dazu zählen z. B. Blitz-
schlag, Feuer, Explosion, Erdbeben, Vulkanausbruch, Sturm, Lawinen, Überschwem-
mungen und Steinschlag/Bergrutsch. 

Erkrankung (unerwartete schwere Erkrankung)

Als unerwartet gilt die Erkrankung, die nach Versicherungsbuchung erstmals auftritt. 
Verschlechterungen bereits bestehender Erkrankungen gelten dann als unerwartet, 
wenn in den letzten sechs Monaten vor Versicherungsbuchung keine ärztliche Be-
handlung erfolgte; ausgenommen hiervon sind Kontrolluntersuchungen.

Vorerkrankung (bestehende Erkrankungen)

Unter einer Vorerkrankung versteht man eine Erkrankung, die schon zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses bestanden hat und der versicherten Person bekannt war. Hier-
zu zählen auch alle chronischen Krankheiten, aber auch solche Erkrankungen die 
schubförmig verlaufen wie z. B. Multiple Sklerose oder AIDS etc. sowie chronische 
psychische Erkrankungen.

Familie/Paar

Als Familie/Paar gelten maximal zwei Erwachsene sowie ggf. Kinder bis einschließlich 
26 Jahre, solange sie sich in Ausbildung befinden. Der Reisepreis ist der Gesamt-
reisepreis der Familie/ des Paares. Als Familie gilt nicht eine Kleingruppe (z. B. 2 Lehrer 
mit Schülern o.ä.).

Kontrolluntersuchungen

Kontrolluntersuchungen sind regelmäßig durchgeführte medizinische Untersuchun-
gen, die durchgeführt werden, um den Gesundheitszustand des Patienten festzustel-
len (dazu gehören z. B. Urinuntersuchung, die körperliche Untersuchung mit Abhor-
chen des Herzens und Überprüfung der Gelenke, Blutdruck messen, EKG etc.). Sie 
werden nicht aufgrund eines konkreten Anlasses durchgeführt (wie z. B. Auftreten 
von Komplikationen und Beschwerden oder notwendige Nachsorgeuntersuchung 
nach einer OP) und dienen auch nicht der Behandlung (wie z. B. Ermöglichung oder 
Beschleunigung einer Heilung, die Beseitigung oder Linderung von Symptomen, die 
Wiederherstellung der körperlichen oder psychischen Funktion durch direkte oder 
indirekte Einwirkung von Ärzten, Therapeuten, medizinischem Personal und/oder 
Verschreibung von Medikamenten oder anderen therapeutischen Maßnahmen).

Krankentransport

Ein Krankentransport zeichnet sich dadurch aus, dass er mit einem Krankenwagen 
und fachgerechter Betreuung durch dafür qualifiziertes Personal erfolgt.

medizinisch notwendig

Eine Behandlungsmaßnahme ist medizinisch notwendig, wenn es nach objektiven 
medizinischen Befunden und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zeitpunkt der 
Behandlung vertretbar war, sie als medizinisch notwendig anzusehen. Medizinische 
Leistungen oder Versorgungen werden somit nur als medizinisch notwendig und 
angemessen erachtet, wenn

–  diese erforderlich sind, um den Zustand, die Erkrankung oder Verletzung eines 
Patienten zu diagnostizieren oder zu behandeln;

–  die Beschwerden, die Diagnose und Behandlung mit der zugrunde liegenden 
Erkrankung übereinstimmen;

– diese die angemessenste Art und Stufe der medizinischen Versorgung darstellen;

–  diese nur über einen angemessenen Behandlungszeitraum hinweg erbracht 
 werden.

medizinisch sinnvoll

Die Beurteilung eines medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransportes er-
folgt durch einen beratenden Arzt der Versicherer (ggf. auch in Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt des Kunden in Deutschland) in Abstimmung mit dem behandeln-
den Arzt im Aufenthaltsland. Dieser erfolgt z. B. wenn die Heilungs- und Genesungs-
chancen in Deutschland besser sind als im Reiseland.
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notwendige und angemessene Mehrkosten

Notwendige und angemessene Mehrkosten beinhalten die Kosten, die aufgrund 
einer unausweichlichen Situation entstanden sind und die abgestellt sind auf die 
ursprünglich gebuchte Art und Qualität der versicherten Reiseleistung.

Objekt

Objekte sind z. B. Ferienhäuser, -wohnungen, Wohnmobile, Mietwagen, Hausboote, 
gecharterte Yachten sowie Autoreisezüge und Fähren. Diese werden zum Gesamt-
reisepreis mit dem Familien-/Objekttarif versichert.

öffentliche Verkehrsmittel

Öffentliche Verkehrsmittel sind alle für die öffentliche Personenbeförderung zugelas-
senen Luft-, Land- oder Wasserfahrzeuge. Nicht als öffentliche Verkehrsmittel gelten 
Transportmittel, die im Rahmen von Rundfahrten/Rundflügen verkehren, sowie Miet-
wagen und Taxis.

Pandemie

Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Kontinents oder mehrerer Konti-
nente eine infektiöse Erkrankung ausbricht (Warnstufe 6 der Weltgesundheits-
organisation WHO). Schadenereignisse im Zusammenhang mit Pandemie sind im 
Versicherungsschutz aller Produkte enthalten.

Reiseabbruch

Eine Reise gilt als abgebrochen, wenn die versicherte Person den Aufenthalt am 
 Urlaubsziel endgültig beendet und nach Hause zurückreist.

Reisegepäck

Unter Reisegepäck versteht man alle Sachen des persönlichen Reisebedarfs, ein-
schließlich Geschenke und Reiseandenken.

– aufgegeben

  Als aufgegebenes Gepäck wird Gepäck bezeichnet, das einem Beförderungsun-
ternehmen, einem Beherbergungs-betrieb oder einer Gepäckaufbewahrung in 
Obhut gegeben wird (z. B. auch Zimmersafe im Hotel).

– mitgeführt

  Als mitgeführtes Gepäck zählt Gepäck, das während der Reise nicht aufgegeben 
oder an ein Beförderungs-unternehmen in Obhut gegeben wurde und sich im 
Zugriff der versicherten Person befindet (z. B. Handgepäck).

Reiseantritt

Im Rahmen der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung gilt die Reise mit der Inan-
spruchnahme der ersten gebuchten Reiseleistung als angetreten. Als Antritt der 
 Reise gilt in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung im Einzelnen:

–  bei einer Flug-Reise: der Check-in (bzw. beim Vorabend-Check-in die Sicher-
heitskontrolle des Reisenden am Reisetag),

– bei einer Schiffs-Reise: das Einchecken auf dem Schiff,

– bei einer Bus-Reise: das Einsteigen in den Bus,

– bei einer Bahn-Reise: das Einsteigen in den Zug,

– bei einer Auto-Reise: die Übernahme eines Mietwagens oder eines Wohnmobils,

–  bei Anreise mit dem eigenen Pkw: der Antritt der ersten gebuchten Reiseleistung, 
z. B. die Übernahme der gebuchten Ferienwohnung.

–  Ist eine Transfer-Leistung (z. B. rail & fly) fester Bestandteil der Gesamtreise, be-
ginnt die Reise mit dem Antritt des Transfers (Einstieg in das Transfer-Verkehrs-
mittel, z. B. Bahn).

In allen übrigen Reiseversicherungen ist die Reise mit dem Verlassen der Wohnung 
angetreten.

– verspäteter Reiseantritt

  Als verspäteter Reiseantritt gilt eine Verspätung wegen eines versicherten Er-
eignisses oder aufgrund einer Verspätung von mindestens zwei Stunden eines 
öffentlichen Verkehrsmittels.

Reiseleistung

Als Reiseleistungen gelten beispielsweise die Buchung eines Fluges, einer Schiff-, 
Bus-, oder Bahnfahrt, eines Bustransfers oder eines sonstigen Transportes zum 
 Urlaubsort oder zurück bzw. die Buchung eines Hotelzimmers, einer Ferienwohnung, 
eines Wohnmobils, eines Hausbootes oder das Chartern einer Yacht. Die Reiseleistung 
ist auf der Buchungsbestätigung dokumentiert und mit einem Preis ausgezeichnet.

Rücktritt

Wird eine Reise vor Reiseantritt storniert oder nicht angetreten, so zählt dies als 
Reiserücktritt.

unverzüglich

Ohne schuldhaftes Zögern. Insbesondere nach Eintritt des Versicherungsfalls inner-
halb der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung ist unter Beachtung der jeweiligen 
Stornostaffel des Reiseveranstalters oder Leistungsträgers schnellstmöglich zu stor-
nieren, um die Stornokosten niedrig zu halten (Schadenminderungspflicht). Bitte 
beachten Sie hierzu auch den kostenfreien Storno-Informations-Service.

versicherte Personen

Versicherte Personen sind die in der Buchungsbestätigung/Rechnung oder im Zah-
lungsbeleg namentlich genannten Personen oder der in der Buchungsbestätigung/
Rechnung beschriebene Personenkreis.

Zeitwert

Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher 
Art und Güte anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sache 
(Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages.


